
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1988/3/3 13Os14/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.03.1988

Norm

StPO §285d

StPO §390a

Rechtssatz

Nur dann, wenn mit der Zurückweisung seiner Nichtigkeitsbeschwerde in nichtö4entlicher Sitzung das Verfahren

gegen den betre4enden Angeklagten beendet ist, ist in dieser Entscheidung auch über die Kosten des

Rechtsmittelverfahrens abzusprechen.
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